
 

 

 

 

Informationsblatt 
 

 

Heilpädagogische Begleitung in den 
Kindergärten der Stadt Schaffhausen 

 

In der Stadt Schaffhausen hat jeder Kindergarten und jedes Kind das 
Anrecht auf Heilpädagogische Begleitung. 

Für Auskünfte gibt folgende Adresse weiterführende Informationen: 

 

 

 

 

 

Grundanliegen der Heilpädagogischen Begleitung 

Die Heilpädagogische Begleitung ist grundsätzlich ein Angebot für 
alle Kinder, aber vorwiegend für Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen. 

Im Kindergartenalltag versucht die Heilpädagogin, in enger Zusam-
menarbeit mit der Kindergärtnerin oder dem Kindergärtner, anhand 
gezielter Beobachtungen, Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensauf-
fälligkeiten von Kindern möglichst früh zu entdecken. Durch indivi-
duelle Fördermassnahmen sollen die Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen im Kindergartenalltag unterstützt werden. Jedes Kind 
soll auf Grund seiner Fähigkeiten, Möglichkeiten und Fertigkeiten 
spielen, lernen und sich entfalten können. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der 
Kindergartenarbeit. Die Entscheidung über eine Abklärung einer 
spezifischen Förderung durch die Heilpädagogin oder der Beizug 
von weiteren Fachpersonen liegt bei den Eltern. 

Die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit ist eine wichtige 
Unterstützung innerhalb der Arbeit mit dem Kind. 

 

Zusammenarbeit mit weiteren Fachstellen 

Durch die Tätigkeit der Heilpädagogin ergeben sich Überschnei-
dungen mit den Aufgabenfeldern der verschiedenen Schuldienste. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergärtnerin, Kindergärt-
ner, Heilpädagogin und den Fachleuten ist deshalb ebenfalls unab-
dingbar. 


